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Anlage 4

zu §3 vorstehender Anordnung

(Vorderseite)

Nr.
Gültig bis Gültig bis Gültig bis

Gültig bis Gültig bis Gültig bis

Gültig bis Gültig bis Gültig bis

Der Inhaber dieses Ausweises wurde anerkannt 
als:

Schwerstbesdiädigter ( B L I N D )
Zum Tragen des Verkehrsschutzzeichens 

berechtigt? Ja/Nein Nichtzutreffendes streichen

Ausweis für Schwerbeschädigten 
mit Begleiter

Mr.

Unterschrift des Inhabers

Name Vorname geb. am

Der Rat des(r) Krelses/Stadt/Stadtbezirkes/Gemeinde

Datum I. A.

(Rückseite)

Der Inhaber dieses Ausweises ist berechtigt,
nachstehende Vergünstigungen in Anspruch zu
nehmen:
a) Steuerermäßigung nach Maßgabe der ge

setzlichen Bestimmungen mit Wirkung ab 
......... ..................  19..------ i

b) Fahrpreisermäßigung bei Benutzung öffent
licher Verkehrsmittel nach Maßgabe der von 
den Verkehrsbetrieben hierzu erlassenen 
tariflichen Bestimmungen;

c) Bevorzugte Abfertigung bei allen öffent
lichen Dienststellen und Verwaltungen, beim 
Lösen von Eintrittskarten zum Besuche kul
tureller Veranstaltungen, zur Benutzung der 
Schwerbeschädigtenabteile und reservierten 
Plätze in den öffentlichen Verkehrsmitteln;

d) Kostenfreie oder fahrpreisermäßigte Beför
derung einer ständig notwendigen Begleit
person sowie eines Versehrtenfahrstuhles in 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder kosten
freie Beförderung des zugewiesenen Blin
denführhundes nach Maßgabe der von den 
Verkehrsbetrieben hierzu erlassenen Be
stimmungen;

e) Urlaubsanspruch entsprechend den Rechts
vorschriften.

Der Ausweis ist nur in Verbindung mit dem
Personalausweis gültig.
7804 VV Freiberg, AuBenstelle Dresden, Ag 307
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Fahrpreisermö ßigung 
bei der Deutschen Reichsbahn im Kalenderjahr

1. Fahrt 2. Fahr« 3. Fahrt 4. Fahrt

•

(Die Farbe des Originalausweises ist grün mit gelben Diagonalstreifen auf der Vorderseite)


